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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Richard Seelmaecker (CDU) vom 03.01.22 
 

und Antwort des Senats  

Betr.: Überfüllte Gefängnisse und fehlendes Personal – Wie sah es im 4. Quar-
tal 2021 aus?  

Einleitung für die Fragen:  
Freie Plätze in Hamburgs Justizvollzugsanstalten sind seit Jahren grundsätz-
lich rar gesät. So gab es am 30. September 2021 in Hamburgs Justizvollzugs-
anstalten insgesamt 2.213 Plätze, die mit 1.877 Gefangenen belegt waren, 
Drs. 22/5916. 
Am 22. Dezember 2021 teilte die Justizbehörde mit, dass aufgrund der 
Corona-Situation die Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen erneut ausge-
setzt wird. „Der Vollstreckungsaufschub bei Ersatzfreiheitsstrafen gilt für die 
Dauer von vier Monaten zwischen dem 1. Januar und dem 30. April 2022. Auf-
gehoben ist ein späterer Haftantritt damit nicht. Die Regelung gilt nicht für Men-
schen, die sich bereits aufgrund einer nicht gezahlten Geldstrafe in Haft befin-
den. Ersatzfreiheitsstrafen können in allen Hamburger Justizvollzugsanstalten 
vollstreckt werden. Die Haftdauer kann von einem Tag bis zu mehreren Mona-
ten reichen. 
Um die Ansteckungsgefahr durch Neuaufnahmen zu reduzieren und Kapazi-
täten für Quarantänemaßnahmen zu schaffen, waren Ersatzfreiheitsstrafen 
seit Beginn der Pandemie bereits zwei Mal ausgesetzt: Zwischen März 2020 
und Juni 2020 galt ein Vollstreckungsaufschub, soweit nicht im Einzelfall zwin-
gende Gründe entgegenstanden. Auch zwischen November 2020 und Ende 
Juni 2021 war eine entsprechende Regelung in Kraft. Anschließend wurden 
die Verurteilten wieder zum Haftantritt geladen.“, heißt es in der Pressemittei-
lung.  
Zwischenzeitlich müsste sich durch die bereits erfolgten Vollstreckungsauf-
schübe bereits ein Rückstau an Ersatzfreiheitsstraflern gebildet haben, der 
Folgen auf die ohnehin sehr angespannte Situation der überfüllten Gefäng-
nisse in Hamburg haben wird.  
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat:  

Frage 1: Wie haben sich Belegungsfähigkeit und tatsächliche Belegung in den 
einzelnen Justizvollzugsanstalten, der UHA sowie in der sozialthera-
peutischen Anstalt im 4. Quartal 2021 entwickelt? Bitte jeweils zum 
Letzten eines Monats als Stichtag pro Justizvollzugsanstalt und  
getrennt nach Männer- und Frauenvollzug, Untersuchungshaft, Frei-
heitsstrafe, Jugend (differenziert nach U-Haft, geschlossener und  
offener Vollzug), Ersatzfreiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung  
angeben. 

Antwort zu Frage 1: 
Siehe Anlage 1. 



 

2 

Drucksache 22/6817 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode 

Frage 2: Wie hoch waren jeweils Anzahl und Anteil der ausländischen Gefan-
genen? 

Antwort zu Frage 2: 

Tabelle 1: Stichtag: 31.10.2021 

Anstalten 
Gefangenen-
bestand 
(Belegung) 

Anzahl der 
ausländischen  
Gefangenen 

Anteil in % 

Justizvollzugsanstalt (JVA) Billwerder 722 414 57 % 
JVA Fuhlsbüttel 317 148 47 % 
JVA Glasmoor 167 75 45 % 
JVA Hahnöfersand 89 38 43 % 
Sozialtherapeutische Anstalt 163 70 43 % 
Untersuchungshaftanstalt 470 277 59 % 

Tabelle 2: Stichtag: 30.11.2021 

Anstalten 
Gefangenen-
bestand 
(Belegung) 

Anzahl der 
ausländischen  
Gefangenen 

Anteil in % 

JVA Billwerder 705 425 60 % 
JVA Fuhlsbüttel 318 148 47 % 
JVA Glasmoor 165 72 44 % 
JVA Hahnöfersand 95 40 42 % 
Sozialtherapeutische Anstalt 164 72 44 % 
Untersuchungshaftanstalt 476 264 55 % 

Tabelle 3: Stichtag: 31.12.2021 

Anstalten 
Gefangenen-
bestand 
(Belegung) 

Anzahl der 
ausländischen  
Gefangenen 

Anteil in % 

JVA Billwerder 720 410 57 % 
JVA Fuhlsbüttel 316 145 46 % 
JVA Glasmoor 151 63 42 % 
JVA Hahnöfersand 89 38 43 % 
Sozialtherapeutische Anstalt 166 72 43 % 
Untersuchungshaftanstalt 429 234 55 % 

Frage 3: Wie viele Gefangene haben jeweils mehrere Staatsangehörigkeiten? 
Antwort zu Frage 3: 

Tabelle 4: Stichtag: 04.01.2022 
Anstalten Anzahl 
JVA Billwerder 8 
JVA Fuhlsbüttel 7 
JVA Glasmoor 3 
JVA Hahnöfersand 4 
Sozialtherapeutische Anstalt 2 
Untersuchungshaftanstalt 11 

Auswertung aus BASIS-Web AdHoc (Gefangene mit mehreren Nationalitäten). Es ist 
nur eine aktuelle Auswertung möglich. 

Frage 4: Welche Sprachen werden in den einzelnen JVAs von den Gefange-
nen gesprochen? 
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Antwort zu Frage 4: 
Eine statistische Erfassung, welche Sprachen von den Gefangenen tatsächlich gespro-
chen werden, erfolgt nicht. Hierzu müssten sämtliche Gefangenenpersonalakten hän-
disch ausgewertet werden. Dies ist in der zur Beantwortung einer Parlamentarischen 
Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. 

Frage 5: Wie hat sich die Belegungssituation auf den Stationen im Zentralkran-
kenhaus (ZKH) der Untersuchungshaftanstalt im 4. Quartal 2021 ent-
wickelt? Bitte jeweils zum Letzten eines Monats als Stichtag ange-
ben. 

Antwort zu Frage 5: 

Tabelle 5 
Stichtag Belegung* 
31.10.2021 15 
30.11.2021 16 
21.12.2021 15 

* Es stehen insgesamt 23 Patientenzimmer zur Verfügung. 

Vorbemerkung: In der Drs. 22/5916 teilte der Senat mit: „Zwei Stationen werden  
aktuell für die Nutzung im Maßregelvollzug umgebaut und können 
aus diesem Grund nicht belegt werden. Eine Station ist als Isoliersta-
tion für symptomatische COVID-19-Patienten vorgesehen und ist zur-
zeit nicht belegt.“ In der Drs. 22/6228 hieß es: „Die bauliche Ertüchti-
gung der für die Aufnahme einstweilig nach § 126a StPO Unterge-
brachter im ZKH vorgesehenen Stationen ist fortgeschritten und wird 
im Verlauf des Jahres 2021 abgeschlossen sein.“ 

Frage 6: Wurde der Umbau für die Nutzung der zwei Stationen im Maßregel-
vollzug wie angekündigt im Jahre 2021 abgeschlossen?  

Frage 7: Falls ja, wann wurden die Stationen in Betrieb genommen?  

Frage 8: Falls ja, wie viele Plätze stehen auf den Stationen zur Verfügung und 
wie viele nach § 126a StPO Untergebrachte sind aktuell dort und wie 
viele in der UHA untergebracht?  

Frage 9: Falls ja, wie ist die personelle Ausstattung? Bitte nach Berufsgruppen 
getrennt angeben. Wie viel Personal (VZÄ) wird durch die Sozialbe-
hörde beziehungsweise durch den für die Durchführung des Maßre-
gelvollzugs in Hamburg beliehenen Träger gestellt?  

Frage 10: Falls nein, weshalb nicht und wann wird das geschehen?  

Frage 11: Falls nein, ist die Gestellung des Personals durch die Sozialbehörde 
beziehungsweise durch den für die Durchführung des Maßregelvoll-
zugs in Hamburg beliehenen Träger gesichert?  

Antwort zu Fragen 6 bis 11: 
Der Umbau ist bereits abgeschlossen, die Inbetriebnahme verzögert sich jedoch, da 
das benötigte Personal noch nicht im erforderlichen Umfang angeworben werden 
konnte. Mit der Beleihung eines Trägers wird dieser auch das Personal stellen. Ein kon-
kreter Termin kann nicht genannt werden. Im Übrigen siehe Drs. 22/6228. 

Frage 12: Wie viele Insassen befinden sich aktuell in der Sozialtherapeutischen 
Anstalt, die keinen sozialtherapeutischen Hintergrund haben? 

Antwort zu Frage 12: 
63. 



 

4 

Drucksache 22/6817 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode 

Frage 13: Wie hat sich die Anzahl der außerordentlichen Vorkommnisse in den 
einzelnen Justizvollzugsanstalten im 4. Quartal 2021 entwickelt? Bitte 
pro JVA nach Monaten, Gewalt gegen Bedienstete, Gewalt gegen 
Mitgefangene, Anwendung unmittelbaren Zwangs, Verdacht strafba-
rer Handlungen, Tod, Suizid, Suizidversuch und sonstigen besonde-
ren Vorkommnissen differenziert darstellen. 

Antwort zu Frage 13: 
Siehe Anlage 2. 

Vorbemerkung: In der Drs. 22/5916 teilte der Senat mit: „Die Regelung ist zum  
30. Juni 2021 ausgelaufen. In den Fällen, in denen nach Anordnung 
der Ersatzfreiheitsstrafe gemäß § 459e Strafprozessordnung (StPO) 
ein Vollstreckungshaftbefehl gegen den Verurteilten zu erlassen  
gewesen wäre, wurde von Amts wegen ein Vollstreckungsaufschub 
gemäß § 455a StPO verfügt und vom Erlass eines Haftbefehls abge-
sehen. Die Fälle, in denen bereits eine Ladung zum Strafantritt abge-
schickt wurde, die Verurteilten der Untersuchungshaftanstalt aber 
aufgrund des Vollstreckungsaufschubs nicht zugeführt wurden und 
nunmehr seit dem 1. Juli 2021 erneut zum Strafantritt geladen wur-
den, werden nicht gesondert statistisch erfasst. Für die Beantwortung 
wären eine Filterung über die im Vorgangsbearbeitungs- und -verwal-
tungssystem MESTA erfasste Verfahrenshistorie aller in der Vollstre-
ckungsabteilung erfassten Ladungen wegen Ersatzfreiheitsstrafen 
seit dem 1. Juli 2021 und eine anschließende händische Auswertung 
erforderlich. Die Zahl der Ladungen bewegt sich im mittleren dreistel-
ligen Bereich. Diese Auswertung ist innerhalb der für eine Parlamen-
tarische Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Im Vor-
gangsbearbeitungs- und -verwaltungssystem MESTA wird nicht  
erfasst, ob in einem Verfahren von dem Erlass eines Haftbefehls  
abgesehen wurde. Zur Feststellung der Ladungen seit dem 1. Juli 
2021 müssten sämtliche Vollstreckungsverfahren der Staatsanwalt-
schaft der letzten Jahre händisch durchgesehen werden. Dies ist in 
der zur Beantwortung einer Parlamentarischen Anfrage zur Verfü-
gung stehenden Zeit nicht möglich. Gleiches gilt für die händische 
Auswertung der Akten sämtlicher Neuzugänge in den Justizvollzugs-
anstalten.“ Gleichwohl muss der Senat ja einen Überblick darüber  
haben, wie viele Ersatzfreiheitsstrafen aufgrund der Vollstreckungs-
aufschübe noch zu vollstrecken sind.  

Frage 14: Wie viele Ersatzfreiheitsstrafen sind aktuell „offen“, also noch nicht 
vollstreckt?  

Antwort zu Frage 14: 
Seit dem 1. Juli 2021 sind im Vorgangsbearbeitungs- und Vorgangsverwaltungssystem 
MESTA 1.873 Ladungen zum Haftantritt von Ersatzfreiheitsstrafen verzeichnet. Nicht 
erfasst wird hingegen die Anzahl der Fälle, in denen die Vollstreckung der Ersatzfrei-
heitsstrafe bereits einmal aus Gründen der Vollzugsorganisation (Corona-Pandemie) 
zurückgestellt worden war. Im Übrigen siehe Drs. 22/5916. 

Frage 15: Wie hat sich die Fehlzeitenquote der JVA-Bediensteten insgesamt 
und in den einzelnen Justizvollzugsanstalten seit August 2021  
monatlich entwickelt? Bitte für alle Beschäftigten und den AVD  
gesondert pro Monat angeben. 

Antwort zu Frage 15: 
Valide Daten zu den Fehlzeiten liegen bis Oktober 2021 vor. 

Tabelle 6: Fehlzeitenquote in Prozent alle Anstalten 
 August 2021 September 2021 Oktober 2021 
AVD 11,7 11,7 12,4 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 10,9 11,1 12,0 
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Tabelle 7: Fehlzeitenquote in Prozent JVA Billwerder 
 August 2021 September 2021 Oktober 2021 
AVD 12,1 12,4 12,6 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 10,9 11,9 11,7 

Tabelle 8: Fehlzeitenquote in Prozent JVA Fuhlsbüttel 
 August 2021 September 2021 Oktober 2021 
AVD 13,3 13,4 13,1 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 13,3 13,4 13,7 

Tabelle 9: Fehlzeitenquote in Prozent JVA Glasmoor 
 August 2021 September 2021 Oktober 2021 
AVD 14,2 12,4 13,3 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 11,6 11,1 11,9 

Tabelle 10: Fehlzeitenquote in Prozent JVA Hahnöfersand 
 August 2021 September 2021 Oktober 2021 
AVD 6,4 5,4 7,9 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 8,0 6,1 8,7 

Tabelle 11: Fehlzeitenquote in Prozent Sozialtherapeutische Anstalt 
 August 2021 September 2021 Oktober 2021 
AVD 8,8 8,4 9,3 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 10,2 9,3 10,2 

Tabelle 12: Fehlzeitenquote in Prozent Untersuchungshaftanstalt 
 August 2021 September 2021 Oktober 2021 
AVD 12,2 13,0 13,9 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 10,5 11,0 12,7 

Frage 16: Wie viele Fälle von Langzeiterkrankungen (mehr als 75 Tage durch-
gehend erkrankt) hat es seit dem 1. Oktober 2021 monatlich in den 
einzelnen Justizvollzugsanstalten und insgesamt gegeben? 

Antwort zu Frage 16: 

Tabelle 13 
Justizvollzugsanstalt Oktober 2021 November 2021 
Billwerder 25 25 
Fuhlsbüttel 18 19 
Glasmoor 6 7 
Hahnöfersand 5 4 
Sozialtherapeutische Anstalt 4 3 
Untersuchungshaftanstalt 17 18 
Gesamt 75 76 

Frage 17: Wie hat sich die Anzahl der von den Justizvollzugsbediensteten  
geleisteten Mehrstunden („Mehrstunden pro Vollkraft“) seit dem  
1. Oktober 2021 monatlich insgesamt sowie jeweils in den einzelnen 
Justizvollzugsanstalten entwickelt? Bitte jeweils zum Monatsletzten 
als Stichtag in absoluten sowie prozentualen Zahlen gegenüber dem 
Vormonat darstellen. 

Antwort zu Frage 17: 
Zur Ermittlung der Mehrstunden pro Vollkraft wurde der arbeitszeitgewichtete budget-
relevante Personalbestand zugrunde gelegt. Ein negativer Wert bei „Mehrstunden pro 
Vollkraft“ ist als Abbau von Mehrarbeitsstunden zu verstehen. 
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Tabelle 14 

Justizvollzugsanstalten Septem-
ber 2021 

Oktober 
2021 

Novem-
ber 2021 

Dezem-
ber 2021 

Billwerder 

Gesamtstunden 7.535,49 8.576,96 6.899,40 7.300,67 
Differenz absolut   1.041,47 −1.677,56 401,27 
Differenz prozentual    12,14 % −24,31 % 5,50 % 
Mehrstunden pro Vollkraft   2,96 −4,78 1,14 

Fuhlsbüttel 

Gesamtstunden 25.808,16 26.152,58 25.648,62 25.677,65 
Differenz absolut   344,42 −503,96 29,03 
Differenz prozentual    1,32 % −1,96 % 0,11 % 
Mehrstunden pro Vollkraft   1,29 −1,89 0,11 

Glasmoor 

Gesamtstunden 5.760,45 5.828,84 5.351,07 5.577,00 
Differenz absolut   68,39 −477,77 225,93 
Differenz prozentual    1,17 % −8,93 % 4,05 % 
Mehrstunden pro Vollkraft   0,73 −5,07 2,40 

Hahnöfer-
sand 

Gesamtstunden 5.287,87 5.146,05 4.137,71 4.280,78 
Differenz absolut   −141,82 −1.008,34 143,07 
Differenz prozentual    −2,76 % −24,37 % 3,34 % 
Mehrstunden pro Vollkraft   −0,94 −6,66 0,94 

Sozialthe-
rapeuti-
sche  
Anstalt 

Gesamtstunden 2.825,78 2.806,39 2.735,74 2.718,87 
Differenz absolut   −19,39 −70,65 −16,87 
Differenz prozentual    −0,69 % −2,58 % −0,62 % 
Mehrstunden pro Vollkraft   −0,21 −0,78 −0,19 

Untersu-
chungs-
haftanstalt 

Gesamtstunden 30.682,43 31.460,00 30.750,65 29.382,40 
Differenz absolut   777,57 −709,35 −1.368,25 
Differenz prozentual    2,47 % −2,31 % −4,66 % 
Mehrstunden pro Vollkraft   1,95 −1,81 −3,50 

Gesamt 

Gesamtstunden 77.900,18 79.970,82 75.523,19 74.937,37 
Differenz absolut   2.070,64 −4.447,63 −585,82 
Differenz prozentual    2,59 % −5,89 % −0,78 % 
Mehrstunden pro Vollkraft   1,53 −3,31 −0,44 

Frage 18: Wie viele Mehrstunden wurden von den Justizvollzugsbediensteten 
seit dem 1. Oktober 2021 durch 
a) Freizeitausgleich oder 

b) Auszahlung abgebaut? 

Antwort zu Fragen 18 a) und 18 b): 
Durch Freizeitausgleich wurden 5.023 Mehrstunden abgebaut. Es erfolgte kein Aus-
gleich durch Auszahlung. 

Vorbemerkung: In der Drs. 22/3318 teilte der Senat mit: „Derzeit ist in dem zugrunde 
liegenden Verfahren noch keine valide Auswertung der Mehrarbeit 
nach einzelnen Berufsgruppen möglich. Die Auswertungsmöglichkei-
ten für den Allgemeinen Vollzugsdienst, das medizinische Personal 
und die Verwaltung befinden sich aktuell in der Erstellung. Eine hän-
dische Auswertung der vorhandenen Daten ist in der für die Beant-
wortung einer Parlamentarischen Anfrage zur Verfügung stehenden 
Zeit nicht möglich.“ Seitdem sind fast elf Monate vergangen.  

Frage 19: Ist die Erstellung der Auswertungsmöglichkeiten für den Allgemeinen 
Vollzugsdienst, das medizinische Personal und die Verwaltung zwi-
schenzeitlich abgeschlossen?  
Falls ja, seit wann?  
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Frage 20: Falls ja, wie viele Mitarbeiter des Justizvollzugs, differenziert nach 
Justizvollzugsbediensteten, medizinischem Personal sowie Verwal-
tungsmitarbeitern, hatten am 1. März 2019, am 1. März 2020 sowie 
haben aktuell jeweils 50 bis 99 Stunden, 100 bis 149 Stunden, 150 
bis 199 Stunden, 200 bis 249 Stunden, 250 bis 300 Stunden, mehr 
als 300 Stunden Mehrarbeit auf ihrem Stundenkonto? Bitte pro JVA 
und insgesamt darstellen.  

Antwort zu Fragen 19 und 20: 
Eine valide differenzierte Auswertemöglichkeit besteht seit dem Berichtsmonat März 
2021.  

Tabelle 15: Mehrarbeitsstunden gesamt 
Stichtag 31.12.2021 
 50 – 99 100 – 149 150 – 199 200 – 249 250 – 300 >300 
AVD 143 53 47 26 12 36 
med. Pers. 23 8 3 2 5 0 
Verwaltung 43 14 7 1 6 6 
Gesamt 209 75 57 29 23 42 

Tabelle 16: Mehrarbeitsstunden JVA Billwerder 
Stichtag 31.12.2021 
 50 – 99 100 – 149 150 – 199 200 – 249 250 – 300 >300 
AVD 40 6 0 1 1 0 
med. Pers. 4 0 0 0 0 0 
Verwaltung 10 2 3 0 1 2 
Gesamt 54 8 3 1 2 2 

Tabelle 17: Mehrarbeitsstunden JVA Fuhlsbüttel 
Stichtag 31.12.2021 
 50 – 99 100 – 149 150 – 199 200 – 249 250 – 300 >300 
AVD 29 8 14 9 3 22 
med. Pers. 3 1 0 0 1 0 
Verwaltung 15 4 0 1 2 2 
Gesamt 47 13 14 10 6 24 

Tabelle 18: Mehrarbeitsstunden JVA Glasmoor 
Stichtag 31.12.2021 
 50 – 99 100 – 149 150 – 199 200 – 249 250 – 300 >300 
AVD 9 5 1 0 0 1 
med. Pers. 1 0 0 0 1 0 
Verwaltung 5 2 2 0 1 1 
Gesamt 15 7 3 0 2 2 

Tabelle 19: Mehrarbeitsstunden JVA Hahnöfersand 
Stichtag 31.12.2021 
 50 – 99 100 – 149 150 – 199 200 – 249 250 – 300 >300 
AVD 13 7 3 0 0 2 
med. Pers. 1 0 0 0 0 0 
Verwaltung 4 1 0 0 1 0 
Gesamt 18 8 3 0 1 2 

Tabelle 20: Mehrarbeitsstunden Sozialtherapeutische Anstalt Hamburg 
Stichtag 31.12.2021 
 50 – 99 100 – 149 150 – 199 200 – 249 250 – 300 >300 
AVD 6 2 2 2 2 0 
med. Pers. 0 0 0 0 0 0 
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 50 – 99 100 – 149 150 – 199 200 – 249 250 – 300 >300 
Verwaltung 2 1 0 0 0 0 
Gesamt 8 3 2 2 2 0 

Tabelle 21: Mehrarbeitsstunden Untersuchungshaftanstalt 
Stichtag 31.12.2021 
 50 – 99 100 – 149 150 – 199 200 – 249 250 – 300 >300 
AVD 46 25 27 14 6 11 
med. Pers. 14 7 3 2 3 0 
Verwaltung 7 4 2 0 1 1 
Gesamt 67 36 32 16 10 12 

Frage 21: Falls nein, weshalb ist die Erstellung noch immer nicht abgeschlos-
sen und wann wird das der Fall sein?  

Antwort zu Frage 21: 
Entfällt. 

Vorbemerkung: Im Ausschussbericht (Drs. 22/6406) zu Beratung unseres Antrags, 
Drs. 22/3723, heißt es: „Die Senatsvertreterinnen und -vertreter  
berichteten weiter, dass es eine Reihe von Beschäftigten gebe, die 
sehr gerne Mehrstunden aufbauten, um sie vor dem Ruhestand  
abzubauen. Es gebe Einzelne, die Hunderte von Mehrstunden ange-
sammelt hätten.“ Weiter heißt es dort: „Sie unterstrichen, es sei kei-
neswegs so, dass Beschäftigte ihre Mehrarbeitsstunden nicht  
abbauen könnten, weil ihnen die Dienststelle die Freistellung nicht 
ermögliche. Die erwähnten Mitarbeitenden seien Beschäftigte, die 
gerne über diese vielen Mehrstunden verfügten. Es sei keine Selten-
heit, dass Bedienstete mit mehreren Hundert Mehrstunden diese kurz 
vor dem Ruhestand abbauten. Der Dienststelle sei daran gelegen, 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch weiterhin zu ermöglichen, 
so für sich zu disponieren, sofern sie dies wünschten. Die CDU- 
Abgeordneten interessierte, über welchen Zeitraum hinweg Stunden 
aufgespart werden könnten. Hierfür gebe es keinerlei Beschränkun-
gen, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.“ 

Frage 22: Wie viele Mehrstunden haben jeweils die „Spitzenreiter“ im AVD, 
beim medizinischen Personal und in der Verwaltung angesammelt? 
Bitte jeweils zum Stichtag 31. Dezember 2021 angeben.  

Antwort zu Frage 22: 

Tabelle 22 
Stichtag: 31.12.2021 Stunden 
AVD 2.214,57 
Med. Pers. 289,42 
Verwaltung 1.637,08 

Frage 23: Ist sichergestellt, dass auch die Mitarbeiter in der Verwaltung des Jus-
tizvollzugs sowie beim medizinischen Personal diese Mehrstunden 
vor ihrem Ruhestand abbauen können?  

Frage 24: Falls nein, weshalb nicht und wie war die Aussage der Senatsvertre-
ter in der Sitzung des Ausschusses für Justiz und Verbraucherschutz 
am 29. Oktober 2021 dann zu verstehen?  

Antwort zu Fragen 23 und 24: 
Ein Abbau von Mehrstunden vor dem Ruhestand ist systemisch sichergestellt und  
unterliegt entsprechend der geltenden Dienstvereinbarung der Eigenverantwortung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
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Frage 25: Falls nein, wie und innerhalb welchen Zeitraums sollen die Mitarbeiter 
in der Verwaltung des Justizvollzugs sowie beim medizinischen Per-
sonal dann die angesammelten Mehrstunden abbauen?  

Antwort zu Frage 25: 
Entfällt. 
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	6817ska_Text
	Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten Richard Seelmaecker (CDU) vom 03.01.22 und Antwort des Senats 
	Betr.: Überfüllte Gefängnisse und fehlendes Personal – Wie sah es im 4. Quartal 2021 aus? 
	Einleitung für die Fragen: 
	Frage 1: Wie haben sich Belegungsfähigkeit und tatsächliche Belegung in den einzelnen Justizvollzugsanstalten, der UHA sowie in der sozialtherapeutischen Anstalt im 4. Quartal 2021 entwickelt? Bitte jeweils zum Letzten eines Monats als Stichtag pro Justizvollzugsanstalt und getrennt nach Männer- und Frauenvollzug, Untersuchungshaft, Freiheitsstrafe, Jugend (differenziert nach U-Haft, geschlossener und offener Vollzug), Ersatzfreiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung angeben. 
	Antwort zu Frage 1: 

	Frage 2: Wie hoch waren jeweils Anzahl und Anteil der ausländischen Gefangenen? 
	Antwort zu Frage 2: 
	Tabelle 1: Stichtag: 31.10.2021 
	Tabelle 2: Stichtag: 30.11.2021 
	Tabelle 3: Stichtag: 31.12.2021 


	Frage 3: Wie viele Gefangene haben jeweils mehrere Staatsangehörigkeiten? 
	Antwort zu Frage 3: 
	Tabelle 4: Stichtag: 04.01.2022 


	Frage 4: Welche Sprachen werden in den einzelnen JVAs von den Gefangenen gesprochen? 
	Antwort zu Frage 4: 

	Frage 5: Wie hat sich die Belegungssituation auf den Stationen im Zentralkrankenhaus (ZKH) der Untersuchungshaftanstalt im 4. Quartal 2021 entwickelt? Bitte jeweils zum Letzten eines Monats als Stichtag angeben. 
	Antwort zu Frage 5: 
	Tabelle 5 


	Vorbemerkung: In der Drs. 22/5916 teilte der Senat mit: „Zwei Stationen werden aktuell für die Nutzung im Maßregelvollzug umgebaut und können aus diesem Grund nicht belegt werden. Eine Station ist als Isolierstation für symptomatische COVID-19-Patienten vorgesehen und ist zurzeit nicht belegt.“ In der Drs. 22/6228 hieß es: „Die bauliche Ertüchtigung der für die Aufnahme einstweilig nach § 126a StPO Untergebrachter im ZKH vorgesehenen Stationen ist fortgeschritten und wird im Verlauf des Jahres 2021 abgeschlossen sein.“ 
	Frage 6: Wurde der Umbau für die Nutzung der zwei Stationen im Maßregelvollzug wie angekündigt im Jahre 2021 abgeschlossen? 
	Frage 7: Falls ja, wann wurden die Stationen in Betrieb genommen? 
	Frage 8: Falls ja, wie viele Plätze stehen auf den Stationen zur Verfügung und wie viele nach § 126a StPO Untergebrachte sind aktuell dort und wie viele in der UHA untergebracht? 
	Frage 9: Falls ja, wie ist die personelle Ausstattung? Bitte nach Berufsgruppen getrennt angeben. Wie viel Personal (VZÄ) wird durch die Sozialbehörde beziehungsweise durch den für die Durchführung des Maßregelvollzugs in Hamburg beliehenen Träger gestellt? 
	Frage 10: Falls nein, weshalb nicht und wann wird das geschehen? 
	Frage 11: Falls nein, ist die Gestellung des Personals durch die Sozialbehörde beziehungsweise durch den für die Durchführung des Maßregelvollzugs in Hamburg beliehenen Träger gesichert? 
	Antwort zu Fragen 6 bis 11: 

	Frage 12: Wie viele Insassen befinden sich aktuell in der Sozialtherapeutischen Anstalt, die keinen sozialtherapeutischen Hintergrund haben? 
	Antwort zu Frage 12: 

	Frage 13: Wie hat sich die Anzahl der außerordentlichen Vorkommnisse in den einzelnen Justizvollzugsanstalten im 4. Quartal 2021 entwickelt? Bitte pro JVA nach Monaten, Gewalt gegen Bedienstete, Gewalt gegen Mitgefangene, Anwendung unmittelbaren Zwangs, Verdacht strafbarer Handlungen, Tod, Suizid, Suizidversuch und sonstigen besonderen Vorkommnissen differenziert darstellen. 
	Antwort zu Frage 13: 

	Vorbemerkung: In der Drs. 22/5916 teilte der Senat mit: „Die Regelung ist zum 30. Juni 2021 ausgelaufen. In den Fällen, in denen nach Anordnung der Ersatzfreiheitsstrafe gemäß § 459e Strafprozessordnung (StPO) ein Vollstreckungshaftbefehl gegen den Verurteilten zu erlassen gewesen wäre, wurde von Amts wegen ein Vollstreckungsaufschub gemäß § 455a StPO verfügt und vom Erlass eines Haftbefehls abgesehen. Die Fälle, in denen bereits eine Ladung zum Strafantritt abgeschickt wurde, die Verurteilten der Untersuchungshaftanstalt aber aufgrund des Vollstreckungsaufschubs nicht zugeführt wurden und nunmehr seit dem 1. Juli 2021 erneut zum Strafantritt geladen wurden, werden nicht gesondert statistisch erfasst. Für die Beantwortung wären eine Filterung über die im Vorgangsbearbeitungs- und -verwaltungssystem MESTA erfasste Verfahrenshistorie aller in der Vollstreckungsabteilung erfassten Ladungen wegen Ersatzfreiheitsstrafen seit dem 1. Juli 2021 und eine anschließende händische Auswertung erforderlich. Die Zahl der Ladungen bewegt sich im mittleren dreistelligen Bereich. Diese Auswertung ist innerhalb der für eine Parlamentarische Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Im Vorgangsbearbeitungs- und -verwaltungssystem MESTA wird nicht erfasst, ob in einem Verfahren von dem Erlass eines Haftbefehls abgesehen wurde. Zur Feststellung der Ladungen seit dem 1. Juli 2021 müssten sämtliche Vollstreckungsverfahren der Staatsanwaltschaft der letzten Jahre händisch durchgesehen werden. Dies ist in der zur Beantwortung einer Parlamentarischen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Gleiches gilt für die händische Auswertung der Akten sämtlicher Neuzugänge in den Justizvollzugsanstalten.“ Gleichwohl muss der Senat ja einen Überblick darüber haben, wie viele Ersatzfreiheitsstrafen aufgrund der Vollstreckungsaufschübe noch zu vollstrecken sind. 
	Frage 14: Wie viele Ersatzfreiheitsstrafen sind aktuell „offen“, also noch nicht vollstreckt? 
	Antwort zu Frage 14: 

	Frage 15: Wie hat sich die Fehlzeitenquote der JVA-Bediensteten insgesamt und in den einzelnen Justizvollzugsanstalten seit August 2021 monatlich entwickelt? Bitte für alle Beschäftigten und den AVD gesondert pro Monat angeben. 
	Antwort zu Frage 15: 
	Tabelle 6: Fehlzeitenquote in Prozent alle Anstalten 
	Tabelle 7: Fehlzeitenquote in Prozent JVA Billwerder 
	Tabelle 8: Fehlzeitenquote in Prozent JVA Fuhlsbüttel 
	Tabelle 9: Fehlzeitenquote in Prozent JVA Glasmoor 
	Tabelle 10: Fehlzeitenquote in Prozent JVA Hahnöfersand 
	Tabelle 11: Fehlzeitenquote in Prozent Sozialtherapeutische Anstalt 
	Tabelle 12: Fehlzeitenquote in Prozent Untersuchungshaftanstalt 


	Frage 16: Wie viele Fälle von Langzeiterkrankungen (mehr als 75 Tage durchgehend erkrankt) hat es seit dem 1. Oktober 2021 monatlich in den einzelnen Justizvollzugsanstalten und insgesamt gegeben? 
	Antwort zu Frage 16: 
	Tabelle 13 


	Frage 17: Wie hat sich die Anzahl der von den Justizvollzugsbediensteten geleisteten Mehrstunden („Mehrstunden pro Vollkraft“) seit dem 1. Oktober 2021 monatlich insgesamt sowie jeweils in den einzelnen Justizvollzugsanstalten entwickelt? Bitte jeweils zum Monatsletzten als Stichtag in absoluten sowie prozentualen Zahlen gegenüber dem Vormonat darstellen. 
	Antwort zu Frage 17: 
	Tabelle 14 


	Frage 18: Wie viele Mehrstunden wurden von den Justizvollzugsbediensteten seit dem 1. Oktober 2021 durch 
	a) Freizeitausgleich oder 
	b) Auszahlung abgebaut? 
	Antwort zu Fragen 18 a) und 18 b): 

	Vorbemerkung: In der Drs. 22/3318 teilte der Senat mit: „Derzeit ist in dem zugrunde liegenden Verfahren noch keine valide Auswertung der Mehrarbeit nach einzelnen Berufsgruppen möglich. Die Auswertungsmöglichkeiten für den Allgemeinen Vollzugsdienst, das medizinische Personal und die Verwaltung befinden sich aktuell in der Erstellung. Eine händische Auswertung der vorhandenen Daten ist in der für die Beantwortung einer Parlamentarischen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich.“ Seitdem sind fast elf Monate vergangen. 
	Frage 19: Ist die Erstellung der Auswertungsmöglichkeiten für den Allgemeinen Vollzugsdienst, das medizinische Personal und die Verwaltung zwischenzeitlich abgeschlossen? 
	Falls ja, seit wann? 
	Frage 20: Falls ja, wie viele Mitarbeiter des Justizvollzugs, differenziert nach Justizvollzugsbediensteten, medizinischem Personal sowie Verwaltungsmitarbeitern, hatten am 1. März 2019, am 1. März 2020 sowie haben aktuell jeweils 50 bis 99 Stunden, 100 bis 149 Stunden, 150 bis 199 Stunden, 200 bis 249 Stunden, 250 bis 300 Stunden, mehr als 300 Stunden Mehrarbeit auf ihrem Stundenkonto? Bitte pro JVA und insgesamt darstellen. 
	Antwort zu Fragen 19 und 20: 
	Tabelle 15: Mehrarbeitsstunden gesamt 
	Tabelle 16: Mehrarbeitsstunden JVA Billwerder 
	Tabelle 17: Mehrarbeitsstunden JVA Fuhlsbüttel 
	Tabelle 18: Mehrarbeitsstunden JVA Glasmoor 
	Tabelle 19: Mehrarbeitsstunden JVA Hahnöfersand 
	Tabelle 20: Mehrarbeitsstunden Sozialtherapeutische Anstalt Hamburg 
	Tabelle 21: Mehrarbeitsstunden Untersuchungshaftanstalt 


	Frage 21: Falls nein, weshalb ist die Erstellung noch immer nicht abgeschlossen und wann wird das der Fall sein? 
	Antwort zu Frage 21: 

	Vorbemerkung: Im Ausschussbericht (Drs. 22/6406) zu Beratung unseres Antrags, Drs. 22/3723, heißt es: „Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten weiter, dass es eine Reihe von Beschäftigten gebe, die sehr gerne Mehrstunden aufbauten, um sie vor dem Ruhestand abzubauen. Es gebe Einzelne, die Hunderte von Mehrstunden angesammelt hätten.“ Weiter heißt es dort: „Sie unterstrichen, es sei keineswegs so, dass Beschäftigte ihre Mehrarbeitsstunden nicht abbauen könnten, weil ihnen die Dienststelle die Freistellung nicht ermögliche. Die erwähnten Mitarbeitenden seien Beschäftigte, die gerne über diese vielen Mehrstunden verfügten. Es sei keine Seltenheit, dass Bedienstete mit mehreren Hundert Mehrstunden diese kurz vor dem Ruhestand abbauten. Der Dienststelle sei daran gelegen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch weiterhin zu ermöglichen, so für sich zu disponieren, sofern sie dies wünschten. Die CDU- Abgeordneten interessierte, über welchen Zeitraum hinweg Stunden aufgespart werden könnten. Hierfür gebe es keinerlei Beschränkungen, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.“ 
	Frage 22: Wie viele Mehrstunden haben jeweils die „Spitzenreiter“ im AVD, beim medizinischen Personal und in der Verwaltung angesammelt? Bitte jeweils zum Stichtag 31. Dezember 2021 angeben. 
	Antwort zu Frage 22: 
	Tabelle 22 


	Frage 23: Ist sichergestellt, dass auch die Mitarbeiter in der Verwaltung des Justizvollzugs sowie beim medizinischen Personal diese Mehrstunden vor ihrem Ruhestand abbauen können? 
	Frage 24: Falls nein, weshalb nicht und wie war die Aussage der Senatsvertreter in der Sitzung des Ausschusses für Justiz und Verbraucherschutz am 29. Oktober 2021 dann zu verstehen? 
	Antwort zu Fragen 23 und 24: 

	Frage 25: Falls nein, wie und innerhalb welchen Zeitraums sollen die Mitarbeiter in der Verwaltung des Justizvollzugs sowie beim medizinischen Personal dann die angesammelten Mehrstunden abbauen? 
	Antwort zu Frage 25: 
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